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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Redttsstellung von Volksgruppen in 

österreidt (Volksgruppengesetz) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Die Volksgruppen in österreich und 
ihre Angehörigen genießen den Schutz der Ge
setze; die Erhaltung der Volksgruppen und die 
Sicherung lihres· Bestandes sind in Gesetzgebung 
und Vollziehung zu gewährleisten. Ihre Sprache 
und ihr Volkstum sind zu achten. 

(2) Volksgruppen -im Sinne dieses Bundesge
setzes sind die in Teilen des Bundesgebietes 
wohnhaften und beheimateten Gruppen österrei
chischer Staatsbürger mit nichtdeutscher Mutter
sprache und eigenem Volkstum. 

(3) Keinem Volksgruppenangehörigen darf 
durch die Ausübung oder Nichtausübung der ihm 
als ,solchem zustehenden Rechte ein Nachteil er
wachsen. 

(4) Keine Person ist verpflichtet, ihre Zugehö
rigkeit zu einer Volksgruppe nachzuweisen. 

§ 2. (1) Durch Verordnungen der Bundesregie
rung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß 
des Nationalrates sind nach Anhörung der in 
Betracht kommenden Landesregierung festzule
gen: 

1. Die Volksgruppen, für dieeinVolksgrup
penbeirat eingerichtet wird, sowie die Zahl der 
ihm angehörenden Mitglieder. 

2. Die Gebietsteile, in denen wegen der ver
hältnismäßig beträchtlichen Zahl (etwa ein Vier
tel) der dort wohnhaften Volksgruppenangehöri
gen topographische Bezeichnungen zweisprachig 
anzubringen sind. 

3. Die Behörden und Dienststellen, bei denen 
zusätzlich zur deutschen Amtssprache die Ver
wendung der Sprache einer Volksgruppe zu,.gelas-

sen wird, wobei jedoch das Recht der Verwen
dung dieser Sprache auf bestimmte Personen oder 
Angelegenheiten beschränkt werden kann. 

(2) Bei Erlassung der in· Abs. 1 vorgesehenen 
Verordnungen sind bestehende völkerrechtliche 
Verpflichtungen zu berücksichtigen. Darüber hin
aus ist auf die zahlenmäßige Größe der Volks
gruppe, die Verbreitung ihrer Angehörigen im 
Bundesgebiet, ihr größenordnungsmäßiges Ver
hältnis zu anderen österreichischen Staatsbürgern 
in einem bestimmten Gebiet sowie auf ihre beson
deren Bedürfnisse und Interessen zur Erhaltung 
und Sicherung ihres Bestandes Bedacht zJ neh
men. Hiebei sind die Ergebnisse amtlicherj stati~ 
stischer Erhebungen mitzuberücksichtigen. 

ABSCHNITT 11 

Volksgruppenbeiräte. 

§.3. (1) Zur Beratung .der Bundesregierung und 
der Bundesminister in Volksgruppenangelegenhei
ten sind beim Bundeskanzleramt Volksgrup
penbeiräte einzurichten. Sie haben das kulturelle, 
soziale und wirtschaftliche Gesamtinteresse der 
Volksgruppen zu wahren und zu vertreten und 
sind insbesondere vor Erlassung von Rechtsvor
schriften und zu allgemeinen Planungen auf dem 
Gebiet des Förderungswesens, die Interessen der 
Volksgl"uppen berühren, unter Setzung einer an
gemessenen Frist zu hören. Die Volksgruppen
beiräte können auch Vorschläge zur Verbesserung 
der Lage der Volksgruppen und ihrer Angehöri
gen erstatten. 

(2) Die Volksgruppenbeiräte dienen auch zur 
Beratung der Landesregierungen, wenn sie von 
diesen dazu aufgefordert werden. . 

(3) Die Anzahl der Mitglieder jedes Volks
gruppenbeirates ist unter Bedachtnahme auf die 
Anzahl der Angehörigen der Volksgruppe so"fest
zusetzen, daß eine angemessene Vertretung der 
politischen und weltanschaulichen Meinungen in 
dieser Volksgruppe möglich ist. 
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.. § ((1)Die MitgLieder der Volksgruppenbeiräte 
werden von der·Bundesregierung nach vorheriger 
Anhörung der in Betracht kommenden Landes
regierungen für die Dauer von vier Jahren be
stellt. Die Bundesregierung hat hiebei darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die in der betreffenden 
Volksgruppe wesentlichen politischen und welt
anschaulichen Meinungen entsprechend vertreten 
sind. Die in Betracht kommenden Vereinigungen 
nach Abs. 2 Z. 2 sind im Verfahren zur Bestel
lung von Mitgliedern der Volksgruppenbeiräte 
zu hören und können gegen die Bestellung wegen 
Rechtswidr,igkeit Beschwerde beim Verwaltungs
ger,ichtshof erheben. 

(2) Zu Mitgliedern eines Volksgruppenbeirates 
können nur Personen bestellt werden, die erwar
ten lassen, daß sie sich für die Interesseri der 
V~lksgruppe und die Ziele dieses Bundesgesetzes 
einsetzen, zum Nationalrat wählbar sind und die 

1. Mitglieder eines allgemeinen Vertretungs
körpers sind und die im Hinblick auf ihre Zu
gehörigkeit zur betreffenden Volkgruppe gewählt 
wurden oder dieser Volksgruppe angehören oder 

i. von einer Vereinigung vorgeschlagen wur
den, die ihrem satzungs,gemäßen Zweck nach 
Volksgruppeninteressen vertritt und für die be
treffende Volksgruppe repräsentativ ist oder 

3. als Angehörige der Volksgruppe von einer 
Kirche oder Religionsgemeinschaft vorgeschlagen 
wurden. 

(3) Der Volksgruppenbeirat ist so zusammen
zusetzen, daß die Hälfte der Mitglieder dem 
Personenkreis nach Abs. 2 Z. 2 angehört. 

(4) Das Amt eines MitgIiedes eines Volksgrup
penbeirates ist ein Ehrenamt; die Mitglieder ha
ben Anspruch auf Ersatz der Reisekosten,die 
Bundesbeamten der Reisegebührenstufe 5 gebühnt 
und ·auf ein angemessenes Sitzungsgeld für 
jeden Tag der Teilnahme an einer Sitzung des 
Volksgruppenheirates, das vom' BundeskanZiler 
durch Veror:dnung festzusetzen ist. 

§ 5. (1) Jeder Volksgruppenbeirat wählt aus 
dem Kreis seiner gemäß § 4 Abs. 2 Z. 2 bestellten 
Mitglieder einen Vorsitzenden und einen Vor
sitzenden-Stellvertreter. Er' ist zu diesem Zweck 
jeweils innerhalb von vier Wochen nach Bestel
lung seiner Mitglieder vom Bundeskanzler zur 
Konstituierung einzuberufen. 

(2) Jeder Volksgruppenbeirat gibt sich eine 
Geschäftsordnung. Er entsdleidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit bei ,Anwesenheit von minde
stens zwei br,ittel seiner Mitglieder. Bei Stimmen
gleicbheit entscheidet der Vorsitzende. 

(3)' Der Volksgruppenbeirat ist vom Vorsitzen
den auf Verlangen'der' Bundesregierung, eines 
Bundesministers, einer Ländesregierung oder eines 

Fünftels seiner Mitglieder so zeitgerecht einzube
rufen, daß er innerhalb von 14 Tagen nach Ein
langen eines solchen Verlangens zusammentritt. 

§ 6. (1) Hat ein MitgLied eines VolklSgruppen
beirates drei aufeinanderfolgenden Einlwungen 
zu einer Sitzung ohne Igenügende Entschuldigung 
keine Folge geleistet oder verliert es die Wäihl
Jbarkeii: zum Nationalrat, ,so hat dies, nachdem 
dem Mitg1~ed Gel<.1g,enheit zur Stellungnahme 
gegeben worden ist, der Volksgruppenheirat 
durch Beschluß festzustellen und dem Bundes
kanzler bekanntzugeben. Der Bundeskanzler 
stellt ,durch Besche~d Iden V:erlust 'der Mitglied
schaft zum V01ksgI1uppenbeirat ,fest. 

(2) Sche~det ein Mitglied ,des Volksgruppen
beirates vorzeitig .aus, 'so '~st an seiner Stelle für 
den noch verble~beIJ!den Rest der Amtsdauer ein 
neuesMitglied !zu bestellen. Aurf § 4 ist dabei 
Bedacht ZiU nehmen. 

§ 7. Zur Behandlung von Fragen, die mehrere 
Volk~gruppen gemeinsam -betreffen, können die 
in Fmge kommenden Volksgruppenbeiräte auf 
Einladung ,des Bundeskanz1ers zu gemeinsamen 
Sitzungen zusammentreten. Der Bundeskanzler 
hat zu solchen Sitzungen hinnen ,zwei Wochen 
einzuhden, wenn es von einem Volksgruppen
beirat verlangt wird. Im übri~en ist <auf diese 
Sitzungen § 5 s.jnng,emäß mit der Maßog,abe anzu
wenden, daß .der Vorsitz cl,em Vornitzenden des 
~<lIhlenmäßig ,stärksten Volksgmppenbeirates. 
zusteht. 

ABSCHNITT III 

Volksgruppenförderung 

§ 8. (1) Der BUl1Jd hat - ul1Jbescha:det allge
meiner FörderungsmaßnaJhmen - Maßnahmen 
und Vorhaben, ,die der Erhal~ung und Sicherung 
des Bestandes der Volksgruppen, ihres Volkstums 
sowie ihrer Eigenschaften und Rechte dienen, 
zu fördern. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat in 
den der BundesI1e~ierung vorzulegenden Entwurf 
des jährlichen BundesvoranschLages einen der 
Lage des Bundeshaushaltes und den Bedürfnissen 
der Volk,sgI1uppen entsprechenden Betrag für 
diesen Zw,eck ,aufzunehmen. 

§ 9. (1) Die Förderung kann 

1. in der Gewährung von Ge1dleistungen, 
2. in anderer für .die Ausbildung und Betreu

ung von Volks,gruppenangehörigen auf Sach
gebieten, die für' ,die ErhaJltung und Sicherung 
der Volksgruppe,ilirer besonderen Volkstums
eigenschaften und Rechte von -Bedeutung sind, 
geeigneter Weise bestehen. 

(2) Leistungen gemäß Abs. 1 Z~ 1 sind Vet
einen und StiftuThgen . :und Fonds, die ihrem 
Zweck nach der Erhaltung und Sicherung einer 
Volksgruppe,' ihres beson.deren V ö!kstums 
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sowre i.hrer Ei.genschaften und Rechte dienen Ausg~ben zu entnehmen sein. Solche Berichte 
(Volksgruppenor-ganisationen), für bestimmte sind dem zuständ~gen Volksgruppenbeirat zur 
Vorhaben gewähren, die geeignet sind, zur. Kenntnis:w :brin~en. 
VerwirkliChung dieser Zwecke beizutra.gen. 

(3) Den Volk,sgruppenor.ga:nisationen Slind hin
sichtlich ,der Anwendung ,des ,Abs. 2 Kirchen 
und Religionsgemeinschaften sowie ,deren Ein
richuungen gleich'l!uha:l ten. 

(4) Leistungen gemäß Albs, 1 
gruppenor~a:nisationen auch lJur 
Auf~a1ben gewährt werden. 

können Volks
Erfüllung ihrer 

(5) Leistungen ~emäß Albs. 1 können auch 
Gebieuskörperschaften für Maßnahmen -gewähr,t 
werden, die ,zur Durchführung des Abschnittes V 
notwendig sind und die Leistungskraft der be
treffenden Gebietskörperschaft übersteigen. 

§ 10. (1) Der ZUständige Volksgruppenbeirat 
hat spätestens his ,zum 1. Ma,i jeden J,ahres der 
Bundesre~ierung reinen Plan über die wün5chens
werten För,derungsmaßnahmen ,einschließlich 
einer Aufstellung .des damit verbundenen finan
zieHen Aufwandes für ,das folgende Kalenderj,a:hr 
vorzuschla.gen. 

(2) Der zuständige Volksgruppenbeir,at hat 
dem Bundeskanzler bis zum 15. März jeden 
Jahres unter Bedachtnahme ,auf den gemäß Abs. 1 
erstellten Plan Vorschl~ge ,für die Verwendung 
der für dieses Kalenderjahr im Bundesfinanil
gesetz vorg,esehenen· FÖflderungsmittel zu er
Sllatten. 

§ 11. (1) Vor Gewährung einer För,derung 
hat sich die Volksgruppenol'ganisation dem 
Bund gegenüber vertl1ag1ich ZiU verpflichten, zum 
Zweck der Ü,berwachungder widmun,gsgemäßen 
V,erwendungder gewährten Förderungen Orga
nen des Bundes die Überprüfung ,der Durch
führung ,des VOl1h~bens 'durch Einsicht in die 
Bücher und Bele~e sowie durch Besichtigung an 
Ort ul1ld Stelle zu gestatten und ihnen die er
for.derlichen Auskünfte 'l!U erte~lren. Ferner hat 
sich die Volksgruppenorg,al1lisa,tion zu ver;pflichten, 

. bei nicht widmul1lgsgemäßer Vierwendung von 
FÖl1derungsmitte1n ,di'ese dem Bund zurückzu
z<lhlen, wobei der zurückwzahlende Betrag für 
die Zeit von ,der Auszahlung bis zur Rück
zahl'ung mit 3 v. H. über den jeweils für 
Bskontierungengeltenden Zinsfuß pro Jahr zu 
ver'l!insen ist. . 

(2) Die Volksgrupperiorganisation hat siCh 
feni.,er vor Gewährung einer Förderung dem 
Bund ,gegenüber Vlertnglich zu v,erpfl,ichten, ü:ber 
die Durchführung ,des VOrihiaJb.ens unter Vorlage 
eines zahlenmäßigen Nachweises innerhalb zu 
v,el1einbarender Fristen zurberichtien. Aus dem 
Bericht müssen die Vierwendung der aus Bundes
mitteln gewährten Fördeningen uoo ·aus dem 
zahlenmäßigen Nachweis eine durch Belege naCh
weisbare Auf,gliederungder Einnahmen und 

ABSCHNITT IV 

Topographische Bezeichnungen 

§ 12. (1) Im Bereiche der gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 2 bezeichneten Gebietsteile ,sind ß,ezeichnungen 
und Aufschriften topographischer Natur, die 
von Gebietskörperschaften oder von sonstigen 
Körperschaften und AnstaLten des öffentlichen 
Rechts angebraCht werden, in deutscher Sprache 
ul1ld in d,er Sprache von in Betracht kommenden 
Volksgruppen 2m verfaS>Sen. Diese V,erpflichtung 
gilt nicht fürd~e Bezeichnung von örtlichkeiten, 
die außerhalb ;des Bereiches solcher Gebietsteile 
liegen. 

(2) In der Verordnung nach § 2 Abs. 1 Z. 2 
sind auch ,die örtlichkeiten, ,di.e für eine zwei
sprachige BezeiChnung in BetraCht kommen, sowie 
die topographisch,en Bezeichnungen in ,der Sprache 
der in Betracht kommenden Volksgl1uppen fest
zul~gen, die neben der deutschspraChigen Bezeich
nung anzubringen sind. Hiebei ist auf ,die Ergeb
nisse wissenschaftlicher Forschung Bedacht zu 
nehmen. 

(3) Topographische Bezeichnungen, die nur in 
der Sprache einer Volksgruppe bestehen, &nd 
von Gebietskörpeflschaften unv,erändert zu ver
wenden. 

ABSCHNITT V 

Amtssprache 

§ 13. (1) Die Tr;Lger der gemäß § 2 Abs. 1 Z. 3 
be'l!eichneten Behöl'den und DienststeHen haben 
sicherzustellen, >daß im V.erkehr mit diesen Be
hörden und Dienststellen nach Maßga,be der 
Bestimmungen dieses Albschnittes die Sprache 
einer Volksgr.uppe gebraucht weIlden kann. 

(2) Im Verkehr mit einer Behörde oder Dienst
stelle im Sinne des Abs. 1 kann sich jedermann 
der Sprache der Volksgruppe bedienen, soweit 
sie durch eine Verordnung nach § 2 Abs. 1 bei 
dieser Rehöroe oder Dienststelle zugelassen ist. 
Niemand darf sich jedoch ,der Amtshandlung 
eines von Amts w.egen eiIlJSchreitenden Orga.ns 
einer solcher Behöl'de oder Dienststelle nur des
ha~b entziehen oder sich weigern,i:hr nachzu
kommen, weil die AmtshandLung nicht in der 
Sprache ,der Volk'~gruppe durchgeführt wifld. 

(3) Or,gane auch anderer als der ,in Abs. 1 
bezeichneten Behöroen und Dienststellen können 
sich ,im mündlichen Verkehr. der Sprache einer 
Volk,sgruppe bedienen, wenn d~es den Verkehr 
mit Personen erleichtert. 

(4) Die VerWendung der SpraChe der VoLks
gruppe in allgemeinen öffentliChen Kundmachun'-
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gen' von Gemeinden, in denen :die SpI1ache einer 
Volksgruppe als Amtsspl1ache zugelassen ist, ist 
zulässig. 

(5) Die Regelun~en über looe V:erwendung der 
Spl1ache einer VoLksgruppe als Amtsspr,ache he
ziehen sich nicht auf den innerdiel1'Stlichen Ver
kehr von Behörden und Dienststellen. 

§ 14. (1) Nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Spnache einer Volksgruppe 
zulätssige schr~ft1iche oder moocLliche Anbringen, 
die zu Protokoll (Niledel1schrift) gegeben werden, 
sin'd von ,der Behö1'lde oder Di'enststeHe, an die 
sie ,gerichtet sind, unverzügl,idl zu übersetzen 
oder übersetzen zu lassen, sofern dies nicht 
offenkundig entbehrLich ist. We1'lden solche An
bl1ingen zugestellt, so j'st eine Ausfertigung der, 
deutschen übersetZiung an~uschließ'en. 

(2) Leitet die Behöl1de oder Dienststelle ein 
Anbringen in ,der Sprache der V;olksgruppe wegen 
Unzuständigkeit an ,eine andere Behövde oder 
DienststeUe weiter, bei der diese Spr,ache nicht 
zUigelassen ist, so gilt die Verwendung ,dieser 
Sp1'lache ,als Formgebrechen. Sofern die für dieses 
Verfahren .geltenden Bestimmungen nicht anderes 
vOl1Sehen, sind derartige Ein~ahen unter Setzung 
einer 'Fdst zur V;erbesserung zurückzustellen; 
wir,d die Einga,be innerhaLb dieser Frist mit einer 
übersetZiung wieder eingebracht, so gilt sie als 
am r'ag ihres ersten Einlan~ens bei der Behörde 
überreicht. 

(3) Ist einer Partei (einem Beteiligten) .?,d~r 
anderen Privatpersonen (Zeugen, Sachvel1Standl
gen u. a.) d~e Verwenrdungamtlicher Vordrucke 
vorgeschrieben, so ~st diesen Personen au~ Ve:
langen eine übersetzung ,des V01'ldruckes m die 
Spnache ,der Volksgruppe ausZluhändigen. Die 
geforderten Angaben sind jredoch a.uf :dem amt
loichen Vordruck ZlU machen, wobei ,die Sprache 
der Volksgruppe verwendet werden kann, soweit 
dem völkerrechtliche Verpflichtungen nicht ent
gegenstehen. 

§ 15. (1) BeabsichoLgt ,eine Person in e~ner 
mündlichen Verhandlung von ,der Spnache emer 
Vo.lk'sgruppe Gebrauch ZlU machen, so hat sie 
dies unverzüglich nach Zustellung der Ladung 
der Behönde oder Dienststelle hekanntzugeben. 
Diese' V ~r:pfl,ichtu~gentfällt hei V'erfahren, die 
:tüf Grund eines in' der Spvacheeiner Volks
gruppe ,abgefaßten Anbringens durchgeführt 
wenden. Die Bekannllg,abe gilt für 'ooe Dauer 
desganien weiteren Verfahrens. 

(2) Bedient sich eine Per-son üieinem Verfahren 
der Sprache der Volksgruppe, sorst :auf Antr,ag 
einer Partei (eines Beteiligten) - soweit das 
Verfahren den Antragsteller betrifft - sowohl 
in dieser ,als auch in deutscher Sprache zu ver
handeln. 

(3) Ist das Organ derSpraehe der Volks.gruppe 
nicht mächtig, so ,ist ein Dolmetscher beizu-

ziehen sofern dieses Organ nicht durch ein 
Orogan' ,ersetzt wevden' kann, ,das dieser. Spr~che 
mächtig ist oder nicht .(turch andere Hüfsmlttel 
eine Verständigung in der Sprache der Volks
gmppe im sachlich erfor-derlichen Umf.ang sicher
gestellt wer.den kann. 

(4) Mündliche Vevhandlun~en, die vor einem 
der Sprache der Volksgr-uppe mächtig,en Ovgan 
durch&eführt werden und an der nur .Personen 
teilnehmen, die bereit sind, sich der Spnache 
der VolklSgruppe zu bedienen, können·arbweichend 
von Abs. 2 nur in der Sprache einer Volksgruppe 
durchgeführt wenden. 

(5) Ist in iden Fällen Ider AJbs. 1 his 4 ein 
Protokoll (eine Nieder.schrift) aufzmnel),men, 'so 
Dst es sowohl in ,deutscher Spr.ache als auch in 
der Sprache ,der Volksgruppe abzufassen. Ist 
der Schriftführer der Spvache der Volksgruppe 
nicht' mächtig, so hat die Behörde oder Dienst
stelle unverzüglich eine Ausf.ertiJgung des Proto
kolls :in der Spr:acheder Volksg!luppe herstellen 
zu lassen. 

§ 16. (1) Bei der mündlichen Verkündung 
von Entscheidungen hat sich die Behör:de, wenn 
auch in der Sprache einer Volksgruppe verhandelt 
wUI1de, sowohl der deutschen Sprache als auch 
der Sprache der Volksgl'u~pe zu bedienen. Unter 
den im § 15 Ahs. 4 g,enannten Voraussetzun~en 
kann die Entscheidung ausschließlich in der 
Sprache einer Volksgruppe verkündet wer,den, in 
diesem Fall ist sie auch in deutscher Sprache 
festzuhalten. 

(2) Enllscheidungen u~d Verfügunge.n (ein
schließlich der Ladung), die zuzustellen SInd und 
die in der Sprache einer Volksgruppeeing~
brachten Eingaben oder Ver.fahren betreffen, .m 
denen in der Spr,ache e~ner Volksgruppe bereits 
verhandelt worden ist, sind in .dieser Spvach,e 
und in ,de~tscher Sprache auszufertigen. 

§ 17. (1) Werden enllgegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und soweit die Abs. 2 und.3 
nicht anderes bestimmen, die deutsche oder die 
Sprache einer Volksgruppe nich~ verwendet oder 
die Verwendung der Spr.ache emer Volksgruppe 
nicht zugelassen, so gilt für Iden. b7treffende~ 
VerfahrenSiSchl1itt der Anspruch derJemgen Partel 
auf rechtliches Gehör als v,erletzt, zu ·deren N ach
teil der Verstoß unterlaufen ist. 

(2) Ist in einem gerichtlichen Strafverf.ahren 
entgegen dem § 15 die Hauptverhandlung 
nicht auch in ,der Spnache :der Volksgruppe durch
geführt wovden, so begründet dies Nichtigkeit 
im Stnne ,des § 281 Abs. 1 Z. 3 der Str,afprozeß
ordnung 1975. Di.eser Nichtigkeitsgrund kann 
nicht zum Nachteil desjenigen geltend gemacht 
weroen, ,der den Antrag nach § 15 Abs. 2 ge
steUt hat, zu se~nem Vorteil aher ohne Rück
sicht darauf, ob die FOl'mv,erletzung auf die 
Entscheidung Einfluß üben. konntJe (§281 Abs. 3 
'StI1afprozeßordriung 1975) .. 
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(3) Die Verletzung des § .15 dieses Bundes-' 
~esetzes begründet Nichtigkeit ,im Sinne des §68 
Ahs. 4 :lit.d A VG 1950. 

§ 18. Die öffentlichen Bücher und die Personen
slJandshücher sind' in: deunscher Sprache zu 
führen. 

§ 19. (1) Grundbuchstücke in der Sprache der 
V01k&gruppe wel1den nur dann als solche be
handelt, wenn sie die Bezeichnung a1s Grund
buchsache, die Bezeichnung der Liegenschaft oder 
des Rechtes, worauf 9ich die Eint~agung be
ziehen soll, 'Sowie die Art ,der beantragten Ein
tragung in deutscher Sprache enthr.l;lten. Fehlen 
diese Angaben, so ist erst die ,deutsche über
setzung als Grundbuchstück zu behallldein. 

(2) Ist die Urkulllde, ,auf Grund deren eine 
Eintragung erfolgen soll, in der Sprache der 
Volksgruppe albgefaßt, so hat Ida;s Gericht un
verzü'glich eine ühersetzung her~ustellen oder 
herstellen zu lassen; § 89 GBG 1955 ist nicht 
an~uwenJden. 

(3) Auf Verlangen sind Grundbuchabschriften 
und Grundbuchauszüge in einer übersetzung in 
die Spr,ache' der Volk~gruppe ullid Amtshestäti
gungen in dieser Spr,ach,e zu erteilen. 

(4) Die Bestimmungen der Albs. 1 bis 3 sind 
auf ,die Hinterlegung von Urrounden sinngemäß 
anzuwen;den. 

§ 20. (1) Ist die in österreich ausgestellte 
Urkunde, 'auf Grund ,deren eine Eintragung in 
ein Personenstandsbuch ,erfolgen soll, in der 
Sprache der Volksgruppe ,albgefaßt, so hat das 
Standesamt unverzüglich eine übersetzung her
zustellen oder herstellen zu lassen. 

(2) Auf Verlangen sind Auszü,gea,us Pensonen
standsbüchern und sonsui.ge Urkunden vom 
Standes~t in einer übersetzung in die Sprache 
der Volksgruppe ~u erteilen. 

§ 21. Schulnachr~chten und Schulzeugnisse, 
die von ,den unter ,die §§ 12 Oider 24 des Minder
heiten-Schulg)esetZJes für Kärnten, BGBl. Nr. lall 
1959, ,fallenden Schulen für die nach § 13 oder 
IlIach § 27 des Mirrderheiten-Schulgesetzes für 
Kärnten in Betracht kommenden Schüler aus
gestellt weI'den, sillid in deunscher Spl1ache mit 
zeilenweise darunterstehender übersetzung in 
slowenischer Spr.ache auszUISteUen. '. 

§ 22. Soweit Notare ,als Gerichtskommissär·e 
im Auftrag eines Gerichtes tätig werden, bei 
dem ,die Sprache einer Volksgruppe zugelassen 
ist, sind die vorhergehenden Bestilmmungen sinn-
gemäß anZiuwenden. . 

§ 23. (1) Kosten und Gebühren für über
setzungen, die eine Behörde oder Dienststlelle 
nach d,iesem Bundesgesetz vorzunehmen oder 
zu v.eranlassen hat, sind von Amts wegen zu 
tragen. Bei der Bemessung des Pauschalkosten-

beitrages gemäß § 381 Abs. 1 Z. 1 Strafprozeß
ordnung 1975 sind die Kosten eines nach diesem 
Bundesgesetz bei,gezogenen Dolmenschers keines:
faHs :zu berücksichti.gen. 

(2) . (Verfassungsbestimmung) Wuroe auch in 
der Sprache einer Volksgruppe verhandelt, so 
sind der Bemessung von Gebühren, die einer 
Gebietskörperschaft Z1ufließen und' n,ach dem 
ZeitJa).l.fwand berechnet weJ1den oder d'ieser zu 
beriicksichtigen '1st, nur zwei Drittel des tat
sächlichen Zeitlaufw,andes (Verhandlungsdauer) 
zugrunde:ou l.egen. 

(3) Schriften, deren AussteIlung in einer 
zweiten Amtssprache durch ,dieses' Bundesg.esetz 
unmittelbar veranlaßt wird, sind von den 
Stempe1gebühren befreit. 

(4) ~ird eine Partei {ein .Beteiligter) in einem 
gerichtlichen VeI'fahren durch einen Rechts
anwalt, einen Vertei.dig·er in Strafsachen oder 
einen Notar vertreten oder verteiJdigt, so trägt 
das Honorar ,dieses Rechtsanwaltes, Verteidigers 
oder Notars für das letzte Dri.ttel solcher Ver
hand1ungen ('tagsatzun~en), die auch in der 
Sprache einer Volksgruppe ,durchgeführt werden, 
der Bund. Die Zahlung ,dieses Honor{lrbetrages 
ist bei sonstigem Verlust des Anspruches jeweils 
vor Schluß einer Tagsatzung oder Verhandlung 
durch Vorlage eines Kostenverzeichnis~es anzu
sprechen; der Richter hat den Honoral1betrag 
unverzüglich zu bestimmen und den RJechnungs
führer anzuweisen, diesen Betrag dem Rechts
anwalt, Verteidiger oder Notar zu zahlen. Dieser 
Mehraufwand am Honorar ist so zu bemessen, 
als wäre ein Gegner des Anspruchsberechtigten 
gesetzlich verpflichtet, ihm diese ~osten zu er
setzen: 

ABSCHNITT VI 

Schlußbestimmungen 

§ 24. Den B,ediensteten des Bundes, die bei 
einer Behörde oder Dienststelle im Sinne des 
§ 2 Abos. 1 Z. 3 beschähigt si,nd, die ,dort zuge
lassene Sprache einer Volksgruppe beherrschen 
und sie ~m Rlahmen ihrer dienstllichen Tätigkeit 
verwenden, ,gebührt nach Maßgabe besoldungs
rechtlicher Vorschriften eine besondere Zulage. 

§ 25. (1) Di:eses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän
ner 1977 in Kraft. 

(2) V.erordnungen auf GI'Ullid dieses Bundes
gesetzes können bereits von dem sein,er Kund
machung folgenden 'tag an erl3JSsen werden. 
Diese Verordnungeri dürfen frühestens mit dem 
im Abs. 1 bezeichneten Zei~punkt in Kraft ge
setzt werden. 

(3) Das BUIlIdesgesetz vom 19. März 1959,. 
BGBl. Nr. 102, zur Durchführung der die Amts
spnache bei Gericht betreffenden BesuiJmmungen 
des Art. 7 § 3 des Stla,atsvertrages sowie das 
Bundesgesetz vom 6. Juli 1972, BGBl. Nr. 270, 
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mit ,dem Bestimmungen uber die Anhringung 
von zweisprachigen tOPQgliaphischen Bezeich
nl1il1gen und Aufschriften in den Gebieten Kärn
tens mit slowenischer oder gemischter Bevölke
rung ,g,etroffen werden, treten außer Krnft, sobald 
die Verordnungen IJIach § 2 Albs. 1 Z. 2 un'd Z. 3 
in Kraft treten. 

(4) Das Minderheillen-Schulgesetz .für Kärn
ten, BGBl. Nr. 101/1959, ,der § 7 Ides Burgen-

ländischen Landesschulgesetzes 1937, LGBl. 
Nr. 40, und § 11 des Bundesgesetzes vom 
XXXXXXXXXXX BGBl. Nr. XYYYYY, über 
di,e 'Organisation und das Verfahrender Volk.,s
anwaltschaft bleiben unberührt. 

§ 26. Mit der Vollz1ehung ,dieses Bundes
gesetzes sind die Bundesregierung ,und ,die Bun
desminister im Rahmen ihres j,eweiligen Wir
kungsbereiches betr,aut. 
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Erläuterungen 

~llgemeines 

1. 

Der v.orliegende Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Rechtsstellung von Volksgruppen in 
österreich (Volksgruppengesetz) verfolgt eine 
dreifache Zielsetzung. Ers1Jens sollen jene gesetz
lichen GrundLagen ,geschaffen w,erden, die eine 
besondere FÖl1derung der Volksgruppen im 
Interesse der Erhaltung und Sicherung des Be
s1Jandes d~eser Volksgruppen und ihres besonde
,ren Vol~stums möglich machen. Diese Förde
rungsmaßnahmen, diJe im Abschnitt IIIdes Ep.t
wurfes g.eregelt werden, sollen ,dabei eme beson
dere Förderung in dem Sinne sein, daß sie neben 
die allgemeinen FÖ1'lderungsmaßnahmen des 
Bundes und anderer R.echtsträger t1'1eten. Eine 
solche besondere FÖ1'lderongiJst nicht nur im 
al1gemeinen snaatspolitischen, 'Lnsbesondere 
kulturellen Interesse gelegen, sondern wi1'1d auch 
zur freien Entlf,altung der Persönlichkeit und 
Individualität der Angehörigen der Volksgruppen 
beitragen. 

Eine zweite Zielsetzung des vorliegenden Ent
wurfes besteht Jarin, fürdte VolkJSgruppen
angehörigen ein. Forum zu schaffen, in ,dem und 
durch das sie ih1'1e legitimen Interessen vertreten 
können. Zu diesem Zweck sieht der Entwurf 
die Schaffung von Voiksgruppellibeiräten vor, 
die der Bel1awng der Bundesregierung und der 
Bundesminister,alber auch - wenn dies von 
den Landesregierungen gewünscht wirxl - der 
Landesregierung dienen sollen. Die Schaffun-g 
der Volksgruppenbeirä1Je entspr,ingt daJbei ,dem 
Gedanken, in ,einem demokmüschen Stla.at solle 
die Möglichkeit gesichert wer,den, cLaß dem 
Bevölkerungskreis, für den besondere Maßnahmen 
getroffen wel'den, in il1gencLeiner Form ein Mit
spnacherecht ,eingeräumt wi1'ld. Die Volksgruppen
beirätle ,sollen dabei insbesondere a.uch ,bei den 
Förderungsmaßnahmen mitzuwirken ·haben. Ein 
solches Mitwirkungsrecht ,der Volksgruppen
angehörigen in allen sie betreffencLen Angelegen
heiten wi1'1d auch dazu heitra,gen, die der besonde
ren Volksgruppe entsprechenden Maßnahmen 
zu treffen. . 

Schließlich ist alUf die dritte Zielsetzung des 
Entwurfes hinzuweisen. Sie besteht darin, die 

aus ,den Sta.atsverträgen von St. Germain-eJ1~Laye 
und VOn Wien sich erg,ebenden Vierpflichtungen 
zu gesetzgeberrschen Maßnahmen möglichst in' 
einem Gesetz zusammenzufassen. Dahei wuooe 
allerdings aus Zweckmäßigkeitsgründen der 
schulische Bereich nicht miteiruhezog,en. Im Sinne 
dieser Z'ielsetzung werden Idie his~er durch ,das 
Bundesgesetz vom 6. Juli 1972, BGBl. Nr.· 270, 
mit dem ,die Bestimmungen über ,die Anbmngung 
von zweispr,achigen topog1'1aphischen Bezeichnun
gen und Aufschriften in den Gebieten Kärntens 
mit slowenischer oder gemischter Bevölkerung 
getroffen weI'den (sogenanntes Ortstafelgesetz) 
geregelten Ang,e1e!?Jenheiten im Abschnitt IV 
des vorliegenden Gesetzentwurf.es geregelt wer
den. Abschnitt V, ,der ,die Amtssprachenfrage 
behandelt, regdt über das hisherige sogenannte 
GerichtsspIiachen-Gesetz vom 19. März 1959, 
BGBl. Nr. 102, h~nausgehend auch die Ver
wendung der Sprache einer Volksgl'uppe vor 
den Verw.altungsbehörden, ein Bereich der bisher 
nur intern durch die z'Ustäoo~gen Bundes- und 
Landesorgane, nicht aber gesetzlich geregelt 
woI'den ,ist. 

11. 
Die Grundsätze, denen der vorliegende 

Gesetzentwunf zum Zweck Ider Erreichung der 
obenda1'1gele~ten Zielsetzungen folgt, seien im 
folgenden zusammenfassend idal1gestellt: 

1. Ein zentraler Gl'undsatz ,des vorliegenden 
Entwu1'1fes . ist der der ausdrücklichen Gewähr
leistung ,der Erhaltul1jg und ,der Sicherung des 
Bestandes ,der Volksgruppen. Dieser Grundsatz 
ist im § 1 Abs . .1 ,des EntwuI'f,es niedel1gelegt. 
Insbesondere ,die FÖ1'1derungsmaßnahmen, di<e im 
Enliwud vorgesehen sind, sollen ,dLesem Zweck 
.dienen. Daneben stehen ,aber Bestimmun.gen, 
die im Interesse der verfa.ssungSjgesetzlich bereits 
derzeit schon gesicherten Gleichbehandlung (siehe 
Art. 7 B-VG, Art. 7 Z. 1 ,des Staatsvertra.ges 
von Wien, Art. 63 des Stla!atsvertnages von 
St. Germain), ·ausdrücklich festl~en, daß durch 
die 'AusÜibung oder Nicht3JUSwbullig der einem 
Volksgruppenangehörigen in dieser seiner Eigen~ 
schaft zustehenden Rechte kein Nachteil er~ 
w,achsen ,darf. Auch Ider verschiedentlich vorge
brachten Einwendurig, das Bekenntnils zu einer 
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bestimmten. Volksgruppe habe diskriminierende 
Folgen für die betreffende Person, wird im Ent
wurf Rechnung da,durch ,getl1<Lgen, Idaß nach den 
Bestimmungen des Entwurfes ruiernJand verpflich
tet sein soll, seine Zugehöri:gkeit zu einer Volks
gruppe nachzuweisen. In diesen R.e.gelungen 
kommt neuedich der Grundgedanke oer Gleich
behandlung und Nichtdiskriminierung aller 
Österreicher zum Ausdruck. 

2. Der § 1 Abs. 2 ,des Entwurfes enthält eine 
Umschn'l~bung'des Begriffes Volksgruppe. Diese 
Umschreibung enthält verschiedene Elemente. 
Als ein erstes Element ist die österreichische 
Staatsbürgerschaft zu nennen~ Ausländer gehören 
nicht zu Volk"gruppen im Sinne. des Entwurfes. 
Dem .allgemeinen $prachgebl1auch nach versteht 
man Unter einer Gruppe ,eine Mehrheit von 
Personen, wobei die zu fordernde Zahl von 
Personen nicht Ibescimmbar ist. Die eine Volks
gl'uppe bildende' Gruppe österreichischer Staats
bürger wurde deshalb nicht nach einer bestimm
ten Anzahl von Personen festgelegt, weil dies 
eine wlhlkürlich'e Grenzziehung sein müßte, die 
nur· . ,durch Iden Gesichtspunkt Ider leichteren 
VolliJiehung ,des Gesetzentwurfes gerechtlfertigt 
wer,den könnte. Es wUJ:ide daher in diesem Ent
wurf darauf verzichtet, eine MindestanlJahl. von 
Pe11Sonen vorzusehen, die ,eine "Gruppe" ·im 
Sinne dieses Gesetzes biLden können. Damit 
ist zweifellos dne gewisse Unsicherheit gegeben, 
die aber ,angesichts ,der gegebenen Verhältnisse 
nicht ins Gewichtliallen ,dürfte. Wenngleich somit 
der Begriff der Gruppe nicht ,durch eine Mindest
anzahl . von Personen umscl:uuebell wird,· bedarf 
es ,doch zweier Merkmale, um eine Gruppe'öster
reichischer Staatsbürger zu ,einer Volksgruppe 
im Sinne des Gesetzes zu machen. Diese Elemente 
sin'd <Iie inneren Beziehungsmerkmale .der Volks
gruppe, die sich in ein 'tCrritoialesElement fUnd 
ein kulturelles Element teilen Jäßt. Hinsüchtlich 
des territorialen Elementes wurde darauf aJbge
stellt, ,daß die Gruppe "in Teilen des Bundes
gebietes wohnhaft und behe~matet" i>ein muß. 
D~rin kommt die räumliche Nähe der Volks
gruppenangehörigen zueinander ein'erseits, aber 
auch die traditionelle Verbundenheit mit dem 
tatsächlichen SiedLungsgebiet ("beheimatet") 
arrdererseits Zum Ausdruck. Man' kann nämlich 
nUr beim VOl1handensein solcher inner,er Be
ziehungen von einer Volksgruppe sprechen, imd 
gera:de bei einer solchen zeigt sich diese Be
ziehungerfiahrungsgemäß l!uch durch eine mehr 
oder. weniger zus3immenhängende, persönliche 
Beziehung ,des tä.glichen Lebens gewäihrleistende 
Siedlungsweise der ·Volksgruppenangehöri,gen. 
Neben 'diesem eheräußerEehen Element der 
z,us3immerihängeri,clen Siedlun~weise und der 
innt!ren Verbundenheit mit dem Siedlungsort 
wind aber eine Volksgruppe durch ,die kulturdIen 
Be7liehung'en besonders zusammengehalten. Der 
GesetzentwuI1f sieht daher in dieser. kulturellen 

Verbundenheit ,ein konstitutives Element einer 
Volksgruppe. Dabei wUllde davon ,ausgeg,angen. 
daß diese kultJurelle' ~er'bundenheiteinerseits 
vielverzweigt se~n kann un,d andererseits auch 
andel1e B3inde zWl~schen ,cl,en Volksgruppenange
hörigen bestehen, die nicht un/bedingt dem 
kulturel1en Bereich zUlgeol'dnet werden können 
oder müssen. Diese Erwägungen führten dazu, 
besondere kulturelle Merkmale, nämlich die 
Muttersprache und das eigene Volkstum, hervor
zuheben. 

3. Es ~st ein besonderes Anliegen dieses Ent
wuries, ,die gesetzliche Grundlage für eine 
repräsenuative Vertreuung der Volksgruppe zu 
schaffen, um ,den Angehöll~gen der Volksgruppe 
dadurch eine gesetzliche Ba'sis zu geben, in .engem 
Kontlakt mit den politisch verantwortlichen Stel
len ihre legitimen Interessen vertreten zu kön
nen. In den Volk,sgruppenbeiräten wird somit 
jenes Forum geschaffen,da,s der Volk&gruppe 
erla'ubt, aktiv für ihre Interessen einzutreten, 
entsprechende Vorschl~ge zu lerstlatten und damit 
gestaltend auf die wirtschaftIiche, soziale,kul
tureHe und politische Situation des von ihnen 
repräsentierten BevöLk>erungsteiles der öster
reicher Einfluß zu nehmen. Durch die Einrich
tung :di'eser Volksgrupperrbeiräte ,ist ,der Beginn 
einer Entwicklung zu erw.arten,· d~e ,durch die 
Zusammenarbeit aller Interessierten, nicht nur 
geeignet ist; ,die mirtschaftIiche, soz'~ale und kul
turelle Situation der Volksgruppenangehörigen 
in zunehmendem Maße entsprechend' der allge
meinen Entwicklung in Österreich weiter zu 
verbessern und 'den besonderen Erforo·ernissen 
der Volksgruppen ,anzupassen; sondern auch den 
Volksgruppenangehörigen ermöglicht, durch ihre 
demokratisch besteHten Vertreter seLbst daran 
gestaltend mi'tzUlwirken. 

In diesem Zus3iffimenhang ist insbesondere 
darauf hinzuweisen, ,daß es den Volksgruppen~ 
beiräten obliegen wiJ.1d, in jährlich zu erstel1en~ 
den Plänen wünschenswerte Förderungsmaß
nahmen aufzuzeigen. Für die ,zuständigen Ver;' 
waltungsor.gane wel'den diese Pläne eine wichtig.e 
Grurid1a.ge .fü;: ~hre Entlsche~dungeil sein. Für 
die Volksgruppenangehörigen und ,ihre Vettreter 
in den Volksgruppenbeiräten Willd damit alber 
die Möglichkeit geschaffen, ihre von ihnen selbst 
als notwendig erachteten Maßnahmen den zu
ständigen SteHen unmittelbar bekanntzugeben 
und damit ,am. EntscheLdungsprozeß se1bst teil-
zuhaben. . 

4. Ein weiterer Grundsatz des vorliegenden 
Gesetzentwurtes ist es, nicht, nur ,die schon er" 
wähnte gesetzliche Pflicht, Maßnahmen zur Er
haltung UJIlJd Sich,erung des Bestandes der Volks~ 
gruppen un'd ihres besonderen Volk'stums l!US
dr.ücklich ,gesetzIich Ifestq,ulegen, sondern zur 
Erreichung ,dies·es Zieles aJuch positive Maß
nahmen vorzusehen: die Volksgruppenföl'derung. 
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Es 'soll '~ich' dabei um Fördertingsmaßnahmen VI as schlileßlich die Verwendung der Spr,ache 
hand~ln, die speziell für die Volksgruppen ge- . e~nier Volksgruppe vor Get:ichten lind Behörden 
aacht sind und die neben den aUgem.einen, der anLangt, so ist zunächst ,darauf hinzuweisen, daß 
ganzen Bevölkerung zugute kommenden Förde- nicht beabsichtligt list, 'bisher besteheilide gesetz
rungsmaßIlIahmen stehen wenden. Der Gesetz- liche Re~e1ungenzum Nachtleil der Volksgruppen 
entwurf geht dabei von dem Gedanken ,aus, daß zu verändern. Es wU11den vielmehr teilweise ,die 
insbesondere hinsichtlich IderErhaltung der kul- Regeiungen des 'derzeit in Geltung stehenden 
tUJ.'1ellen V,jelfalt österreichs d~e ErhaltJung des Kärntner GerichtJsspr;achengesetzes übernommen, 
von den Volk~gruppenangehör~gen ,gepflegten allelldings so ausgestaltet, !daß sie auch für die 
Kulturgutes ein wesentlicher Teil ist. Der Be- Verw:altungsbehönden ianzuwenden sinld. Welche 
stand der Volksgruppen und ihr,es eigenen Behör:den verpflichtet sein werden, die Ver
Volkstums ,ist überkommener BestJandteil des wendung !der Spnache einer Vo.lksgruppe in den 
österreichischen Kultur- uilid Soziallebens, wes~ bei ihneIl anhängigen Verfiahren zuzulassen, 
halh eine Förderung IlIicht nur im IntJeresse der wird eine Verol1dnung der Bundesregierung,die 
Vertiefung ,der kulturellen Uilid sozialen Bmde nach Anhörung der 'ZJustäIlidigen Landesregierung 
zwischen den Volkstumsangehörigen selbst, und des z,uständigen Volksgruppenbeirates im 
sondern auch zur ErhaltJung der Vielgestaltigkeit Einvernehmen mit' ,dem Hauptausschuß des 
der österreichischen Kulnur erfo11derlich ist. Wie Naoionalrates zu erlassen sein ,wiJ.'1d, zu bestim
bereitJs früher ausgeführt, wird es vor allem auch men haben. Der Gesetzentwurf geht. ferner • 
pei 'den Volk&gruppenangehörigen urud iliren davon laus, daß die Verweooung der Sprache 
Vertretern im Volksgruppenbeinat Hegen, selbst einer Volksgruppe zunächst in er~tinstanzlichen 
jene Maßnahmen im R!a:hmen der gesetzlich Verf,ahren zulässig s.ein w,iJ.'1d, lallerdings grund
vorgesehenen Förderung zu hezeichnen, die den sätzLich auch ,dann, wenn dieses V:er.f.ahren vor 
Interessen und der Eigenart der betreffenden einet organisatorisch höheren Behör;de durch~ 
Volksgruppe entlsprechen un:dzu deren Siche~ geführt wir,d. Es soll dabei Idem Gmndsatz zum 
rung und Bew,ahrung notwendig sind. Durchbruch verholfen werden, daß jene Person, 

die berechtigt wäre, vor einer organisatorisch 
" 5. Zur Frage der topographischen B,ezeichnun- erstinstanzlichen Behörde die Sprache einer 
gen ist zu bemerken, ,daß ,der Entwurf davon Volksgruppe zu @ebl"auchen, diese auch dann 
ausgeht, daß solche Bez,eichnungen 5n Gebiets- gebrrauchen kann, wenn sie nur deshalb nicht 
teilen angebracht werden sollen, in denen eine vor dieser Behörde zu erscheinen hat, weil nicht 
verhältni.smäßig beträchtliche Zahl von Volks- diese, sondern eine höhepe Behörde sachlich zu
gruppenangehörigen wohilihaft sind. Diese Rege- ständig ist. Im Recht9ffiittelverfahren soll die 
lung ,entspl1icht ~m wesentlichen ,den im Völker- Vierwendung der Spl1acheeiner Vo~ksgruppe 
recht bekannten sogenannten Minderheiten- .dann zulässig sein, wenn die Rechtsmittelbehöl1de 
schutzbestimmungen und auch den Bedürfni.ssen auch als sachlich erst:instanzliche Behörde die 
der Volksgruppeniangehörigen. Zur Auslegung Spr,acheeiner Volk~gruppeanzuwenden hat. 
des Begriffes "verhältnismäß.i.g beträchtliche 
Z hl lks Durch dl'e Amtssp~achenregelun<7 rd'l'eses E.nt-a ," von Vo . gruppenangehöl11gen, der im "., 

wurfes soUen im Sinne des § 1 Ahs. 3 den zur 
übrigen aus Art. 68 des Staatsvertrages von . 
St. Germain übernommen wul1de, wurde im Verwendung der Sp!1ache einer Volksgruppe 
Entwurf als Indikator ein Viertel der Bevölke- berechtÜgten Personen keinre Nachteile erwachsen. 
rung bezeichnet. Mit ,dieser Regelung ließ sich ,der D.a dies vor raUem in kostenmäßiger Him;icht der 

PalI sein könnte, wU!1de Qm Entwurf die SonderEntwurf von ,dem .dem italienisch-jugoslawischen 
Memorandum vom 5. Oktober 1954 angeschlos- bestimmung des § 23 vorgesehen. Es wird dar-
senen "statuto. speciale per le minoranze" über hinaus zu ,prüfen sein, ob in dieser Hin-

sicht noch andere Maßnahmen zu treffen sein vom gleichen Trag leiten, Idas solche topographi-
schen Bezeichnungen in Punkt 5 Abs. 3' in jenen we!1den. 
Gemeinden vorsieht "nei quali gli ,appartenente 
al detto .gruppo etnico costiuuiscono un elemento 
rilev,ante (almeno un qUlar,to) ,della popolazione". 
Abweichend von diesem Beispiel .gi,eht atber der 
vorliegende Gesetzentwurf vor, daß nicht 
"wenigstJens" ein V,iertel Ider Bevölkerung (wie 
in' dem, zitierten Sllatut; ,,;aLmeno"), sondern 
,;etw.a". ein Viertel der BevöLkerung ,der Volks
gJ'Uppe zu&ehör,en muß. Dardurch soll vermieden 
werden, daß bloß- geringfügige Veränderungen 
inder Bevölkerungsstruktur die geset:diche Ver
pflichtung nach sich ziehen,. Änderungen in den 
einma,l vorgenommenen topographischen . Be
zeichnungen durchzuführen. 

III. 

In kompetenz rechtlicher Hinsicht stützt sich 
dieser Entwurf auf den Art. 10 Albs. 1 Z. 1 
B-VG, entsprechend dem Erkenntnis ,des Ver
fassungsgerichtshofes Sammlung 3314/1958. Der 
§ 23 Abs. 2 war. als Verfassungsbestimmung vor
zusehen, weil damit auch landesgesetzlich geregelte 
Gebühren' ediaßt wel1den sollen. 

IV. 

Zu Fnagen der Durchfü,hrung des vorliegenden 
Entwurfies und zu allgemeinen Fragen der Volks
gruppen fanden Gespräche zwischen der von 
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den, poLitischen Parteien eingeset.zten Arbeits
gruppe von Rechtsexperten und den Vertretern 
der VolkoSgruppen, insbesondere den Organisatio
nen der Kärntner Slowenen, statt. Diese Gespräche 
sollen auch während der parlamentarischen Be
handlung des vorliegenden Entwurfies weiter
geführt werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Der Abs. 1 enthält einen der schon im aUge
memen Teil der Erläuterungen erwähnten 
Grundsätze. Die Volksgruppen genießen den 
Schutz ,der Gesetze, wobei etwa an !die ent
sprechenden ~chulrechtLichen Bestl~mmungen 
(oder Idie RJassendiskriminierungskonventJion, 
BGB!. Nr. 377/1972, zu ,denken ist; ihre Er
haltung und die SicheJ.1ung ihres Bestandes wird 
aJber gleichzeitig zu einer Aufgabe der Gesetz
gebung und VollZJiehung erklärt. Es handelt sich 
da:bei um eine Zie1bestimmung, die bei der An
wendung gesetzlicher Normen von den Behör
den zu beachten ,sein wird. Letztlich ist ,auf die 
Verpflichtung zur Achtung der Spr:ache und des 
VolkstlUms der Volksgruppen hinZJuweisen, wobei 
dies nicht eine sanktionslose Bestimmung ist, 
sondern in$besondere ,durch ,die stratgesetzlichen 
VorschrLften - auf den § 283 StGB sei besonders 
hingewiesen Strabsanktionen unterworfen 
wird. 

Der Abs. 2 entlhält eine Umschreibung des 
Begriffes Ider "Volksgruppe", die hin'.iichtlich 
~hrer Elemente ber,eitJs im Rahmen der allge
meinen Erläuterungen dargelegt wOl1den ist. 
Hier ist nur mehr dar:auf hinzuweisen, daß unter 
der Muttersprache jene in faJmil~enhafter Ver
bundenheit tradierte Spr,ache verstanden wird, 
die noch tatsächlich ,im Gebra:uch steht. In diesem 
Zusammenhang ist iClJarauf hinzuweisen, daß der 
AUSIdruck "Spl1ache einer Volksgruppe" jm Sinne 
dieses Entwurfes Dmmer 'so verstaniden wird, daß 
es Slich um ,die tatsächlich von ,den Volksgruppen 
in österreich gesprochene Sprache handelt. Also 
etwa das burgenHindische Kroatisch, nicht das 
Kroatische ,im ,alLg,emeinen. 

Ein besonderes Anliegen jedes Volksgruppen
gesetzes muß ,die Verhütung jeglicher Diskriminie
rung sein. Der Abs. 3 nimmt dal1auf besonders 
Bezug, indem festgelegt wird, daß weder die 
Ausübung ,der Rech,te noch die N1ichtausüh.ung 
der Recht,e, ,die einem Volksgl1uppeoongehöI1igen 
in ,dieser seiner EiJgenschaft zustehen, ihm ,zum 
Nachteil gereichen soHen. Durch ,die Gleichstel
lung der Ausübung mit ,der Nichtausüibung von 
Rechten soll gleichzeicig rum Ausdruck gebracht 
werden, ,daß ,es in der ,frei,en Entsmeüdung ,der 
V;olk'sgruppenangehör.igen liegt, von ihren gesetz
lichen Rechten Gebmuch 'zu machen. In keinem 
Fall soH :ihm ein Nacht'eil ,erwachsen. Im Sinne 
der NichtidiskriJIninierung ist ,auch ,der Abs. 4 

zu verstehen, der von vornherein eine Ver
pflichtung zu einem Bekenntnis zu einer Volks~ 
gruppe ,aussch,lileßen soll. 

Zu §2: 

Durch den vorliegenqen Entiwurf werden 
weder jene Volks.gruppen, für ,die ein Beirat. er
tichtet wiI1d, noch ,die Behörden und sonstllgen 
Dienststellen, bei ,denen ,die Sprache einer Volks
gruppe neben dem Deutschen zugela.ssen ist, n~ch 
auch die Gebi,etsteile, in Idenen mehrspracluge 
topographische Bezeichnungen anzubringen sind, 
unmitteLbar bestimmt. Dies hat seinen Grund 
daI'in, ,daß ,eine notwendige Flex~bilität ,gewähr
leistet sein muß, um sich nach ,den Erfordernissen 
richten zu können; ferner soll gewährleistet wer
den, ,daß die Volksgruppen selbst durch die 
Volksgruppenbeiräte an ,der ErLassung dieser 
VeroJ.1dnung mitWlirken können. DeshaLb wurden 
die in den Z. 1 bis 3 g,enannten näheren Rege
lungen dem Verordnungsgeber überlassen. D~bei 
wUI'de ,darauf Rücksicht genommen, daß nlcht 
allein ,di.e Volksgruppenbeiräte ihre Interessen 
dabei zum Ausdruck hringen können (vgl. § 3 
Abs. 1 ,des Entwurfes), sondern ,daß auch hinter 
diesen Verolldnungen ein br,eiter poLitischer 
Konsens stehen 'Soll. Letzteres soll dadurch er
reicht werden, daß ,die zuständige Landesregie
rung anZJuhören ist und die Verordnung der 
Bundesregierung außeJ.1demw Einv.ernehmen 
mit dem H3iuptiausschuß des Nationalrates er
ltassen werden muß. 

. Es ,rst ferner darauf hinzuweisen, daß der vor
Liegende Entwurf durch ei~e Verw,eisung. auf 
eine Verordnung nur regelt, m welchen GebIets
teilen topographische Bezeichnungen. meh~
sprachig anzubringen sind. UOI.gegen WIl'Id die 
Fl1age, ob in ,einem konkreten F,~ll sol0e topo
graphische Be2leichnung,en anzubnngen smd, von 
anderen Rechtsvol'lschriften - etw,a der Stnaß·en
verkehrsol'ldnung - abhängen. 

Der Abs. 2 g~bt .die näheren Determinierungen 
(Art. 18 Abs. 2 B-VG) für ,dj.e ErLassung der 
Verol'ldnungen im Sinne des Albs. 1. Hervorzu
heben ist, daß völ~errechtliche Verpflichtungen 
zu beachten sinld und die Ergebnisse amtlicher 
statist~scher Erhebungen nur eines der Elemente 
sind, die hiebei zu berücksichtigen sein werden. 

Zu § 3: 

Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Volks
gruppenbeiräte solJen eine Repräsentation der 
Volksgl1uppen ermöglichen. D.oourch soll den 
Volksgruppen ,dj·e Gelegenheit gegeben werden, 
ihr,e Anliegen bei den zuständ~g;en Stellen ver
treten zu können. Dementsprechend ,dienen die 
Volksgruppenbeiräte 'in 'erster Linie der Bera
tung ,der Bundesregierung und ihrer Mitgl.ieder 
in allen die Volksgruppen herührenden Fragen. 
Aus verfassungsrechtlichen Gründen konnte n,ur 
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vOl1gesehen wenden, daß die Volksgruppenbei
räte den Landesregierungen :z.ur Beratung zur 
Verfügung stehen, wenn sie von d,iesen dazu 
aufgefordert wenden. Die Bundesgesetzgebung 
ist nämlich nicht befugt, organüsationsrechtliche 
Bestimmungen im Bereich ,der Länder zm treffen. 
Andererseits gilbt es Angelegenheiten der Landes
'gesetzgebung, die es trotz der gmIlldsätzlichen 
Bundeskompetenz in Angelegenheiten der Volks
gruppen (Ar,t. 10 Abs. 1 Z. 1 B-VG) ,geboten 
.erscheinen lassen, auf· die Belange ,der Volks
gruppen Rücksicht zu nehmen. Deshalb wird 
sich die Heranziehung der Volksgruppenbeiräte 
in diesen Bereichen als zweckmäßig erweisen. 

Die Mitgliederzahl der Volksgruppen:beiräte 
wird gemäß Abs. 3 so festzuset·zen sein, daß 
eine repräsentative Vertretung ,der ~nnerhalb der 
Volksgruppe zum Ausdruck kommenden politi
schen und weluanschaulichen Meinungen geWähr
leistet wil1d. Deshalb werden ,die Volksgruppen 
auch eine unterschiedlich'e Mitgliederzahl auf
weisen. Im besonderen ist zu bemerken, daß 
unter weltanschauLicher Meinung in erster Linie 
die KJirchen und Religionsgemeinschaften zu 
verstehen sind, die entsprechend ihrer Bedeutung 
inder Volksgruppe ,dem Beirat angehören wer
den. 

Die Aufg3lben der Volksgruppenbeiräte konn
ten -im vorliegenden Entwurf nicht vollständig 
umschrieben werden. Die Angelegenheiten" die 
Volksgruppeninteressen berühren, S'ind v,iel
fältiger Natur .. JedenfaLls ist aber dafür vor
'gesorgt, daß die Volksgruppen vor Erlassung 
von Rechtsvorschriften, die Interessen der Volks
gruppe berühren, und zu den konkreten Förde
rungsmaßna:hmen zu hö,ren siIlld. Ersteres gilt 
insbesondere für die ErLassung der im § 2 des 
vorliegenden Entwurfes vOl1gesehenen Verord
nungen. 

Zu § 4: 

Der Abs. '1 regelt die Bestellung ,der Mitglieder 
der Volksgruppenbeiräte. Dieser Akt soU der 
Bundesl1egierung vorbehalten werden, wobei 
durch die Anhörung ·der Landesregierungen so
wohl die erforderlichen Hinweise auf die 
Repräsentativität der einzelnen politischen und 
weltanschauIichen Gruppierungen leichter fest
gestellt werden kann .als auch den Laooesregj.erun~ 
gen ein Einfluß zugestanden werden soll, da die 
Vo1ksgruppenbeiräte auch von ,dieser zur Bera
tung herangezogen werden können. Um auch 
die Interessen der Volksgruppenol'ganisationen 
'zu wahren, soll ihnen neben einem Anhörungs
recht auch insofern Parteistellung im Verfahren 
zur Bestellung der Volksgruppenbeirätemit
:glieder eingeräumt wer,den, als sie durch Be
schwel'de an den Verw,altungsgericht,shof in 
Streitfragen, ob die im Abs. 2 vorgesehenen 
Voraussetzungen zutreffen, eine Entscheidung 

veranlassen können. Die vorgeschlagene Regelung 
stützt sich verfassungsrechtlich auf Art. 131 
Abs. 2 B-VG. 

Die Funktionspel1iode eines Volksgruppenbei
rates soll vier Jahre betmgen. 

Bei der Bestellung der MitgLieder der Volks
gruppen:beiräte hat ,die Bu~desregierungauf die 
in ,der betreffeIlIden Volksgl'uppe wesentlichen 
politischen und weltanschaulichen Meinungen 
Bedacht zu nehmen uilid eine diese Verhältnisse 
wiederspiegelnde Zusammensetzung zu verW1Ürk
lichen. Der Abs. 2 bestrmmt 1m einzelnen dann, 
welche Personen zu Mitgliedern des Volksgrup
penbeirates besteHt werden können. Grundsatz 
ist, daß d~e Wählbarkeit zum Nationalrat ge
geben sein muß und die betreff,ende Person über
dies erwarten läßt, daß ,,&ie sÜch für .die Interes
sen der Volksgruppe und die Ziele dieses Bun
desgesetzes" einsetzt. Damit soll - einem Grund
gedanken des EntW'Urfes folgend - zwar auch 
von den Volksgruppenbeiratsmitgl~ed.ern nicht 
ein Bekenntnis zu einer VolkJsgruppe vedangt 
wel'den, andererseits darf aber ·eine gewüsse Bin
dung an die Volksgruppen erwartet werden. 

Eine repräsentative Zusammensetzung des 
Volksgrupperrbeirates und gleichzeiti.g eine 
demokratische Legitimation konnte nur in der 
Form einer Kompromißlösung verwlirklicht wer
den, wenn man a~ ,dem PrinZJip festhilt, daß 
kein Bekenntnis zu einer Volksgruppe zu ver
langen ist. Es ist deshaLb vorgesehen, daß, poli
tische Mandatare (Mitglieder eines allgemeinen 
Vertretungskörpers) beizuziehen sÜnd, um das 
demokrati'sche Element zu betonen. Anderer
seits geht aber .der Entwurf von ,dem Gesichts
punkt 'aus, daß die verschiedenen V~reinigungen 
der Volksgruppenangehörigen, ,die deren spe:z.i
fisme Interessen vertreten, nicht außer Acht 
gelassen werden können, ,soll eine l'epräsentative 
Vertretung zustlande kommen. Deshalb sollen 
neben Vertretern der Kirche und der Religions
gesellschaften auch Vertreter repräsentativer 
Vereinigungen von Volksgruppenangehörigen in 
den Voiksgruppeilibeirat berufen w,erden. Der 
Entwurf geht davon aus, ,daß Vertreter aller 
drei Gruppen im Volksgl'uppenbeint vertreten 
sein saHen, wobei das gegenseitige Verhältnis 
so bestimmt ist, ,daß den Volksgruppenvereini
gungen jedenfalls die Hälfte der Mitglieder des 
Vo~ksgl'uppenbeir.ates ,anzugehören hahen. 

Wenngleich es sich bei der Mit;gliedschaft im 
Voiksgruppeilibeirat um ,ein Ehrenamt handelt, 
sieht der Abs. 3 den Ersatz der Reisekosten und 
eines anzunehmenden Verdienstausfalles vor. Da 
es sich bei den Mitgliedern um Personen handeln 
wil'd, ,deren Fachwissen hoch einzuschätzen ist, 
wunde ein durch Verol1dnu-ng des Bundeskanzlers 
zu bestimmendes Sitzungs.ge1d, im übrigen aber 
hinsich.tlich der Reise- und Aufenthaltskosten 
eine Gleichstellung mit hohen Bundesbeamten 
vorgesehen. 
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Zu den §§ 5 bis 7: 

Diese Bestimmungen des Entwurfes enthalten 
die grundsätzlichen Rege1ungenüber den 
org,anisatorischen Rahmender Tätigkeit der 
Volksgruppenbeiräte. Die vorg,eschhgenen Rege
lungen stellen nur gruIlid:sätzl~che Bestimmungen 
dar, weil ,der Entwurf von Idem Gedanken aus
geht, ,daß in dieser Hinsicht den Volksgruppen
beiräten eine weitg,ehende Autonomie zur Gestal
tung ihrer Geschäftsordnung gegeben werden soll. 
Hervorzuheben ist, daß der Vorsitzen,de aus 
dem Kreis der von Volksgruppenvereinig,ungen 
vor,geschlagenenPersonen zu wählen sein wird 
und ihm ein. Dirimierungsrecht (§ 5 Abs. 2) 
zukommen ,soll. 

Zu § 8: 

. Der Abs. 1 der vorgeschilagenen Regelung legt 
die grundsätzliche Verpflichtung des Bunrdes fest, 
Maßnahmen und Vorhaben, die der Erhaltung 
und Sicherung des Bestandes der Volksgruppen 
und ihrer Eigenschaften und Rechte (Art.' 7 
A'bs. 5 Staatsvertr,ag von 1955) dienen, zu 
fÖI1dern. Hervorzuheben ist - wie bereits im 
allgemeinen Teil 'ausgeführt wuI1de -, daß diese 
För,derung neben die allgemeinen FÖI1derungs
maßnahmen ,des Bundes und 'ander.er Rechts
träger ,~citt. Sie wird daher heispi:elsweise neben 
die Presseföl"derung. (vergleiche das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 405/1975) treten, die schon derzeit 
eine Regelung (§ 2 Acbs. 2 PFG) zugunsten der 
Volksgruppen vorsieht. Es ,haIlJdelt sich um eine 
spezifische FÖl1derung. 

Es ist ,andererseits aus alLgemeinen wirtschafts~ 
polinischen und budgetäl"en Erwli,gung,en nicht 
möglich, ,die Höhe der FÖllderun,gsmittel aJlgemein 
festzulegen. Der Abs.2 sieht daher nur ein,e 
Verpflichnung vor, einen ,der Lage des Sundes
haushaltes entsprechenden Betl"a.g in den jähr
lichen Bundesvoranschlagsentwurf ,aufzunehmen, 
wobei auch auf idie Bedürfnisse der Volksgruppen 
Bedacht zu nehmen sein wir,d. 

Zu § 9: 

DieseBest~m;mung regelt einerseits, wonn d~e 
FÖI1derung bestehen kann, andererseits, wofür 
sie gewährt werden kann; sie regdt schJließliCh 
auch, wer gefördert, Id. h. wem die' Förderungs
mittel gegeben werden können". 

Hinsichtlich der Art der Förderung sieht der
Abs. 1 sowohl die Gewährung von GeLdleistun
gen ·als auch anrdersart~ge FÖl1derungen für die 
Ausbildung und Betreuung von VoLksgruppen
angehörigen auf bestimmten Sachgebieten vor. 
Damit soll eine flexible, .Iden ErfoI1dernissen der 
einzelnen Volksgruppen ~ngepaßte Förderung 
ermögLicht werden. . 

; - Förderungsempfänger sind die sogenannten 
Volksgruppenor,ganisationen, d. h. Idie Vereine 
Stiftungen und Fonds, die sich besonders . fü; 

die Ellhaltungund Sicher~ngdes Bestandes einer 
Volksgruppe und ihres besonrderen Volkstumes. 
annehmen und in dieser~hI1er Zielsetzung unter-
stützt werden sollen. Die Kirchenunrd Rdigions
gemeinschaften erbringen schon bisher in diesem 
Bereich erhebliche Leistungen und sollen ,daher ~
soweit Isie die genannten Zwecke verfolgen -
ebenfalls in die FÖI1derung 'einJbezogen werden. 

Bei ,der Umschreibung Ides Förderungsgegen
standes bestand die Schwieri,gkeit, daß eine Auf-· 
zählung pIiaktisch nicht möglich ist.· Die Maßnah
men reichen von der Unterstützung bei der 
Herausgabe von Büchern und Zeitschriften in 
Ider Sprache einer Volbgruppe bi,s hin zur 
Förderung der vielgestaltigen Imltul1ellen Ver
ansnaltungen und Kontakte. Das ,gemeinsame 
Merkmal aBer dieser Vorhaben, die im Rahmen 
der Volksgruppenförderung unterstützt werden 
sollen, ist aber deren Eignung, zur Erhaltung 
und Sicherung der VolkiSgruppe und ihrer beson
deren Eigenschaften und Rechte beizutragen. 
Aus diesem Gesichtlspunkt wurde daher die vor
geschIaigene Regelung beschränkt. Im Hinblick 
auf den -im § 10 des Entwurfes vorgesehenen,. 
von den Volksgruppenbeiräten seLbstauszuar
'beit:enden Förder,ungsplan dürfiten sich dabei 
keine Schw,ierlgk,eiteneI1geben. Zu erwähnen ist 
aber ~m besonderen, daß Idie Erhaltung der 
Vo~ksgruppenorganisationen,·die ger3Jde für die
erwähnte Zielsetzung einen entsche~denden Bei
trag . leisten, auch Gegenstland der Förderung 
sein kann. Demgemäß sieht der Abs. 4 eine 
Förderung' dieser 011ganisallionen durch finan
Zielle und andere Leistimgen - z. B. sogenannte-
"lebende SubventIionen" - vor. . 

Zu §lO: 

Der ganze Entwurf ist getragen vori dem 
Gedanken ,der Mitbestimmung der Volksgruppen 
durch ,die Volksgruppenbeiräte bei der Durch
führ.ung des vor,geschlagenen Gesetzes. Es ist 
deshaLb insbesondere gerechtfertigt, den Volks
gruppenbeiräten bei ,der Bestimmung der För
derungsmaßnahmen ein Mitspl"acherecht einzu
räumen, nicht zu,letzt auch deshalb, weilcLiese: 
wohl am besten die Bedürfnisse der Volksgrup
pen zu beurteilen vermögen. Deshalb ist im 
Abs. 1 vorgesehen, ,daß ,die Volksgruppenbeiräte 
jährlich bis zum 1. Mai (dies aus Gründen der 
rechtzeitigen Budgeterstellung) ,einen Plan über 
die -wünschenswerten konheten Förderungsmaß
nahmen der Burudesregierung vorzulegen haben. 
J)ieser PLan kann - im Hinblick ,auf die ver
fassungsgesetzliche Verantwortlichkeit der Bun
desregierung - nur eine Empfehlung sein. Ob
wohl somit der von den Volksgruppenbeiräten 
vorgelegte Förderungsplan nicht vellbindlich ist, 
wil"d er eine wesentliche Entsche~dunglSgrundl~ge 
für ,die Bundesre~ieI1Ung bei der Beschlußfassung 
über Idie konkreten FÖl'derungsmaßnahmen sein. 
Der Abs. 2 sieht darüber hinaus auch eine Mit-

217 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 16

www.parlament.gv.at



217 der Beilagen 13 

wirkung der Volksgtuppenbefräte b~ der kon~' aLs Amtssprache mit der deutschen Sprache 
kl1eten Verteilung und Zweckbestiimmung der grundsätzlich ,gleichJberechtigt sein. D~e tech
Förderunrismaßnahmen vor. Aus verf,assungs- nischen Schwierigkeiten, die mit ,der Zweispra
rechtlichen Gründen kann es sich auch dabei nur chigkeit vel1bunden sind, erfordern allerdings 
um Empfehlungen des Volksgru,ppenbeirates Ausnahmen. Bei organisatorisch zweitinstanz
.handeln. lichen Behönden, die durch eine Verordnung 

Zu § 11: 

Diese Besnimmung foLgt den Regelungen in. 
:anderen F(jrdel1ungsgesetzenurud hält sich im 
Rahmen bewährter' Kontrolleinrichtungen. Eine 
:Sonderregelung für die Volksgruppenföl1derung 
wäre unner dem Gesichtspunkt ,der Gleichbehand~ 
1ung wohl nicht ,gerechtfel"tigt und wÜl1de über
Jies in der Vollziehung zu. Schwiel1igkeiten füh
ren. 

Zu § 12: 

Diese Bestimmung enthält Regelungen in Aus
führung cles Art. 7 Z. 3 des Staatsv,ertl'ages 
von Wien 1955. Er bezieht sich auf die zwei
sprachigen topogt1aphischen' Aufschl'iften und Be
zeich1lJUngen. Die Verpflichtung zur Anbringung 
solcher zweispl1achiger topographischer B,ezeich
nungen trifft clen Staat, weshaLb der Entwurf 
vor~ieht, daß nur solche topogI1aphische Be
zeichnungen zweisptachig anzubringe'n sind, die 
von Gebietskörperschaften. oder von sonstigen 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts angebnacht weliden. 

Die Festlegung dieser zweisprachigen topo
graphischen Bezeichnungen hat durch eine Ver
'Ül'dnuntg ,der Bundesregierung g;emäß Abs. 2 zu 
erfolgen, um eine einheitJ1iche Bezeichnung s,icher-. 
'Zuste1len. Bei der ErLassung solcher Verordnungen 
sind ehen falls die zuständigen Volksgruppenbei
räte zu hören und ~st bei der W,a:hl .der Bezeich
nung iIllSbesondere auf die Er,gebnisse wissen
:schafdicher Forschung Bedacht zu nehmen. 

Zu Abschnitt V: 

Der A:bschnitt über die AmtsspI1ache geht von 
foLgenden Grundsätzen aus: 

1. Durch Verordnung nach § 2 Abs. 1 werden 
jene Behönden uilid Dienststellen festzulegen sein, 
bei denen neben der deutschen Sprache auch die 
Verwendung ,der Sprache einer Volksgruppe als 
Amtsspr,achezuge1assen ist. Diese Regelung be
zieht sich auf die entsprechenden Gemeinde-, 
Landes- und Bundesbehörden. 

2. Sjoo diese Behörden und Dienststellen, bei 
<lenen d~e Spr,ache einer Volksgruppe als Amts
sprache zugelassen ist, festgestellt, foLgt daraus 
,die gesetzLiche' Verpflichtung des Triigers dieser 
.Behörden,d. h. des Bundes, Ides Landes oder 
·der Gemeinde, entsprechenrde Vorsorg.en zu tref
fen, ,daß die Verwendung der Spr:ache einer 
VolksgI1uppe tatsächlich möglich ist .. 

3. Bei den so bestimmten Behörden und 
DienststeUen 50011 clie Spr,ache einer Volksgruppe 

nach § 2 Abs. 1 als zweisprachig bezeichnet 
worden sind, soll aber nicht jedermann die 
Spl1ache einer Volksgruppe v·erwenden dÜl1fen, 
sondern nur solche Personen, denen die Verwen
dung dieser Spl1ache zugestanden hätte, wäre das 
konkrete Verfahren vor einer auch organisa
torisch erstinst;anzlichen zweisprachi,gen Behörde 
durchgeführt· worden. Analog dazu soll im 
Rechtsmittelverfahren ,die Verwendung der Spra
che ,einer Volksgruppe vor ,der Rechtsmittel
behöl1de nur dann !~uläs9ig sein, wenn das erst
instanzliche Verfahren vor einer zweisprachigen 
Behölide ,durchgeführt wUl1de und die Rechts
mittelbehörde durch die Veror.dnung nach § 2 
Aos. 1 als zweispl1achige Behörde beieichnet 
wDr,den ist. 

Zu § 13: 
Der Abs. 1 enthält ,die an die Träger von 

Behöl1den oder Dienststellen gerichtete gesetz
liche Pflicht, bei jenen Behönden . und Dienst
stellen, die ,durch Verordnung der Bundesregie
rung als zweisprachig bezeichnet wel1den, die 
erfol1derlichen Maßnahmen zu treffen, daß im 
Verkehr zwischen Behöl'de und einzelnem die 
zugelassene Spr:ache einer Volksgruppe gebraucht 
wer:den kann. 

Der Abs. 2 bringt zum Ausdl'uck, !daßder 
einzelne sich der Sprache einer Volksgruppe 
bedienen roann, und zwar bei jenen Behörden 
und Dienststellen, bei (denen ,diese Sprache als 
Amtssprache zugelassen ist und in dem Umfang 
als die Spl1ache einer Volksgruppe ats Amts
sprachezulgelassen ist. Im Hinblick auf den 
Umstand, daß das Personal dieser Behörden und 
Dienststellen nicht durchwegs zweilSpl1achig sein· 
wird und in~besondere bei Amtshandlungen im 
Außendienst sich idabeiProbleme er,geben können, 
wurde der zweite Satz hinzugefügt. Bei Amts
handlungen, die von Amts wegen einzuleiten 
sind (z. B. Erhebungen, Beschlagnahmen, Fest
nehmungen) oder bei ,denen .inS/besondere Ange
hörige vonW,achkörpern einzuschr·eitenhaben 
(man ,denke etwa an Verkehrsunfälle, Versamm-' 
lungen u. dgl.), ist aber weder von vornherein 
sicher, ob die Betroffenen ,die V,erwetlJdung der 
Sprache einer Volksgruppe verlangen werden, 
noch kann ,sicher,gestellt wer:den, daß hiefür aus
schließlich der der Sprache' einer, Volksgruppe 
mächtige Beamte eingesetzt werden kann .. Unter 
Berücksichtigung dieser praktischen Schwierig
keiteri wurde deshalb der Weg gewählt, daß 
der Umstand, daß.das Orrgan s'ich nicht dieser 
Spr,ache hedient, kein Grund sein ktann, sich 
der Amtshandlung, der Anordnung UJSW. dieses 
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Or:gans zu entziehen oder der Amtshandlung 
keine FoIge zu leisten. 

Der Entwurf <geht <davon aus, daß due Sprache 
einer Volksgruppe aIs Amtssprache nur für den 
behördlichen Verkehr in Frage kommt. Es ist 
aber nicht zu übersehen, ,daß auch in anderen 
Bereichen, insbesondere im Rahmen der Privat
wirtschaftlSv,erwaltung (z. B. Schalterdienst bei 
Post und Burudesb:llhn); der Gebmuch der Sprache 
einer Volbgruppe gewünscht sein kann. Diesem 
Umstand soll Abs. 3 ,daJdurch Rechnung tragen, 
daß der Gebrauch der Sprache einer Volksgruppe 
durch Or,~ane auch dann für wÜl1ISchenswert 
bezeichnet wird, wenn dadurch ,der V,erkehr 
mit Personen erleichtert wir:d. Durch ,diese Rege
lung sollen ReiJbungsflächen vermieden und ins
besorudere auch klargestellt wenden, daß die 
Verwendung der Sprache der Volksgruppe nicht 
etwa dem Art. 8 B-VG w~derspricht. 

Die Regelung ,des Abs. 4 geht zunäch-st ,davon 
aus, daß allgemeine öffentliche Kundmachungen 
nicht ,in ,der Spmche einer Volksgruppe erfolgen 
müssen. AJbgesehen davon, daß die Frage, ob 
eine Verpflichtung zu zweispnachig,enallgemeinen 
öffenüichen Kurudmachungen überhaupt aus dem 
Begriff ,der Amtsspracheableinbar wäre, umstrit
ten ist, wäre es zu weitgehend, in diesen Fällen 
eine zweisprachige Kundmachung 'vorzusehen. 
AndereI'seits .soll aher nicht verhindert werden, 
daß in Gemeinden, in ,denen die -eine Amts
spr:ache die Sprache einer Volksgruppe ist, ,diese 
Spr:ache neben dem Deutschen in ,allgemeinen 
öffentlichen Kundmachungen Verwendurug findet. 

Im ci.nnerdienstlichen Verkehr, Iderauch ,den 
Verkehr zwischen Iden Behör:den untereinander, 
etwa in Amtshilfesachen, umfaßt, worunter aber 
auch die Kommandosprache im Bundesheer zu 
verstehen ist, also die Sprache innenhalb der 
staatlichen Organisation, soll ausschließlich das 
Deutsche sein. Diese Regelung ist im Abs. 5 
enthalten. 

Zu § 14: 

Der Abs. 1 dieser Bestimmung ühernimmt im 
wesentlichen ,den § 2 Abs. 1 des Gerichts
sprachengesetzes für Kärnten, BGBI. Nr. 102/ 
1959. Im Hinblick auf die Einbeziehung der 
Verwaltungsbehöt1den ,w;ar eine Kooerung in der 
Richtung, daß die Anfertigung einer überset
-zung nicht in allen Fällen erforderlich rist, zweck
mäßig. Insbesondere in ,der Zollverwaltung kann 
es vorkommen, ,daß Beamte, die .die Sprache 
einer Volksgruppe hinreichend beherrschen, eine 
große Zahl einfacher mündlicher Erledigungen 
(insbesondere Freigm,be von Reisegut) vorneh
men. InlSolchen FäHen_ wäre die Herstellung 
einer übersetzung eine unnötige Verwaltungs
be1astung; die vermieden wenden solL In Fällen 
aber, .in ,denen ein Verfahren, insbesondere auch 
Rechtsmittelverf:ahren, zu erwarten ist, ist 
jeden~aLls eine Übersetzung herzusteHen. 

_.DerAbs. ·2 regelt die fremdsprachJigen An
bringen bei unzuständi.gen Behörden. Bei einer 
Weiterleitung an eine andere Behörde, bei der' 
die Sprache einer Volksgruppe nicht zugelassen 
ist, gilt dies als Formgebrechen. Nach den ver
fahrensrechdichen Vorschriften ,führt dies regel-
mäßig zu einem Berichtigungs- bzw. Verbesse-
rungsauftra;g. Da solche v,erfahrensrechtliche Be
stimmungen 'alber in der StPO 1975 nicht ent
halten sind, war diesbezüglich ,durch ,den zwei
ten Satz eine Sonderregelung zu treffen. 

Durch ,die vorgeschlagene Fassung wird über
dies klargestellt,' daß auch Idie ursprüngliche 
,Einga:be wieder vovgelegt werden muß, um 
erfonderlichen.falls prüfen zu können, ob si,e 
den gleichen Inhalt hatte wie die deutsch5prachige 
Eingabe. Andererseits wit1d ,aber nicht ,der Fmge 
vorgegriffen, ob ein.e ursprünglich einzuhaltende 
Frist schon durch das EinLangen hei der unzu
ständigen Behönde gewahrt ist. Für das zivil
gerichtliche Verf.ahren hat die Regdung insofern 
.Bedeutung, als § 85 Abs. 2 ZPO nur für 
verfahrens rechtliche befr~stete Ein~aben gilt und 
nunmehr für diesen ,speziellen FaU auch die 
Wa,hrung materiellrechtlicher Fristen gesichert 
wird. 

Im Interesse der Verw.altung.svereinfachung 
und SchneH~gkeit ist vieLfach -:- z. B. § 133 
Albs. 2 BAO - die Verwendung amu.icher 
Vordrucke vorgesehen. Dar,auf nimmt der 
Abs. 3 Rücksicht. Es wär,e nicht .gerechtfert,igt, 
von diesen Vordrucken abzugehen, zumal diese
Vordr.ucke teilweise auch als Eingabebeleg für 
EDV-Anlagen ,dienen. Um den Volksgruppen
angehörigen ,a,ber,die Verwendung ihl1er Sprach.e 
zu gewährleisten, wil'ddiesfalls eine Überset~ 
zung des Vondruckes anzuschließen sein. Ebenso 
können die Angahen, die auf dem Qmtlichen 
deutschen Vordruck zu machen sind, in der 
Sprache einer Volksgruppe gemachtwel'den. 
Damit ist den Inner,essen ,der Volk&gmppen
angehörigen hinsichtlich der Verwendung !ihrer 
Sprache Rechnung getragen, ohne daß die Ver"
waltungsvereinfachun-g, die mit der Verwendung 
amtlicher Vor·drucke gegeben ist, aufgegeben 
würde. 

Die VeJ;wendung eIner Spnache der Volks
gruppe auf einem solchen ,amtlichen Vordruck 
muß aber eingeschränkt werden, soweit dem 
völkerrechdiche Verpflichtungen entgegenstehen. 
$0 sehen hei,spieLsweise Idie Albkommen mit den 
Europäischen Gemeinschaften verschiedentlich. 
vor, daß El'klärungen nur in einer Amtssprache 
der Gemeinschaften ausgefertigt werden können, 
zu ,denen ZWiar die deutsche, nicht aber die 
Spr.ache einer der Volksgruppen in österreich, 
g.ehört. Auch ,die Verwendung der der Behörde 
vorgeschriebenen amtlichen Vot1drucke ist vom 
Geltungsbereich dieser Bestimmurug ausgenom
men. 
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Zu § 15: 

Besondere Schwierigkeiten bot die Verwen
,dung der Sprache einer Volksgruppe vor Be
hÖliden und Dienststellen deshalb, weil nicht 
erwartet wel'den k.ann, daß bei allen B,ehörden 
die BeamtensChaft ,der Sprache ider betreffenden 
Volksgruppe hinreichend mächtig ist. Diesem 
Problem sucht der Abs. 1 d<IJdurch zu begegnen, 
daß grundsätzli~ der BehöI1de vor einer münd
lichen Vel'handlung hekanntziUgeben ist, ob von 
der Sprache einer Volksgruppe Gebrauch gemacht 
wil'd. Da!durch 5011 die Behönde in die Lage ver
setzt wellden, ,die entsprechenden V.orkehrungen, 
etwa Beiziehung eines Dolmetschers', zeitgerecht 
in die Wege zu leiten, um die faktische Verwen
dung der Sprache ,einer Volksgruppe gewähr
leisten zu können. Dieser Gesichtspunkt. gilt 
aber nur hinsichtlich Ider Eirileitung des Ver
fa:hrens. Während ,des Verfahrens selbst muß 
eine solche Bekanntg;abe nicht mehr erfolgen, 
weil die Behöl1de dann ja :bereits Kenntnis davon 
hat, .daß sich ein Beteiligter der Sprache einer 
Volksgruppe beqienen will. 

Der Abs. 2 ondnet an, daß ,die Verhandlungen 
gegebenenfalls zweisprachig zu führen sind. Dies 
kann aber nur für den Teil einer Verhandlung 
gelten, in dem jene Person, die die Sprache 
einer Volksgruppe verwendet, beteilig;t ist. Des
ha1b führt etwa der Umstand, daß ein Zeuge 
in der Sprache der Volksgruppe seine Aussage 
macht, nicht. ,daz)!, ,daß das gesamte Verfahren 
zweisprach~g durchzuführen ,ist. Eine andere 
Lösung wäre nicht !im Interesse ,der Verf.ahrens
ökonomie gelegen. Im übrigen ist dadurch für 
jene Person, die sich der Sprache einer Volks
gruppe bedient, kein Nachteil zu besorgen. 

Der Grundgedanke, der im Abs. 3 .zum Aus
druck kommt, ist der, daß .grundsätzlich das 
Organ selbst der Sprache der Volksgruppe mäch
tig sein soll. Ist dies nlicht der Fall, so soll 
zunächst ,getrachtet wenden, eine Vertretung 
durch ein sprachkundiges Organ herzustellen. 
Wenn auch Idiesnicht gelingt, so ist ein Dol
metscher beizuziehen. 

Im besonderen ist dal1auf hinzuweisen, daß 
,ein Olig.an lauch dann nicht ersetzt werden 
kann, wenn dem rechtliche Gründe entgegen
stehen, wie dies in der Regel bei Gerichten 
durch die feste Geschäftsverteilung der Fall ist. 

Ermächti.gung. Dies liegt ebenfalls im Interesse 
der Vef\fahrensökonom~e ,und der Kostenerspar
nis. Die Niederschriften ,aber ,solLen in jedem 
F,alle zweisprachmg erstellt weI1den, wie dies der 
Abs. 5 vorsieht. Wegen der Möglichkeit des 
Rechtsmittelzuges ist dies unbedingt erforder
lich, weil sonst vor höheren Gerichten oder 
V'erwaltungsbehöf\den unverhältnismäßige Schwie
rigkeiten entstehen könnten. 

Zu § 16: 

Der Abs. 1 übernimmt die Grundsätze für die 
Verwendung der Sprache, wie sie bereits zu § 15 
erläutert wor,den sind, für die mündliche Ver
kündung der Entsche~dung. 

Hinsichtlich der ,schr,ifdichen EntJscheidungen 
und Verfügungen legt der Abs. 2 den Grund
satz ider Zweisprachigkeit fest. 

Zu § 17: 

Von besonderer Bedeutung sind ,die Bestim-:' 
mungen, ,die sich mit den Sanktionen für Ver
letzungen ,der Grundsätze über die Zweisprachig
keit befassen. 

Der Abs. 1 stellt ,den Grundsatz auf, daß eine 
Verletzung Ider Bestimmungen ,dieses Entwurfes 
als Verletzung des r,echtlichen Gehör,s gilt. Dieser 
Grurudsatz gilt für aUe Verfahren mit Ausn,ahme 
der foLgenden: 

1. Der Abs. 2 trifft eine Sonderbestimmung 
für das gerichtliche Stmfvedahren. An die Ver
letzung der zweisprachigen Verh:andlungsführung 
wird die Sankuion ,der Nichtigkeit ,geknüpft, die 
allel1dings nur zum Vorteil des Betroffenen gel~ 
tend gemacht werden kann. 

2. In Verfahren, in denen das A VG 1950 zur 
Anwendung kommt, und zwar auch dann, wenn 
- wie im VerWialtungsstrafvel'\fahren nachdem 
VStG - nursubs~diär, sollen ebenfalls die Fehter 
im Hirublick ,:I!uf die Igebotene zweisprachige 
Verhandlungsführung Nichtigke,jt im Sinne des 
§ 68 Albs .. 4 A VG 1950 hegründen und d:amit 
ein Grund für die AUI~hebung des im fehler
haften Verfahren zustande gekommenen Beschei
des durch ,die AufsichtsbehöI1de sein. 

Zu den §§ 18.und 19: 

Mi t sprachlichen Verbesserungen wurden diese 
Bestimmungen ,aus dem ,geltenden Gerichtsspra
chengesetz für Kärnten Ü1bernommen. 

Durch den letzten Halbsatz sollen bereits in 
der Praxis verwendete Hilfsmittel - wie vor
gedruckte Karten mit Fragen und Antworten -, 
die bei einfachen Amtshandlungen Anwendung Zu § 20: 
finden, künftig nicht ,ausgeschlossen weroen. Auszüge aus Personenstandsbüchern sollen auf 

Bei mündlichen Verhandlungen, bei denen alle Verlangen auf Amtskosten in ,die Sprache einer 
Beteiligten sich der Sprache einer Volksgruppe Volksgruppe ebenso w~e eintmgungserhebliche 
bedienen, ist kein Grund ersichtlich, wesha,lb Urkunden in einer solchen Spr,ache von Amts 
zweispl:'achig verhandelt w,ef\den sollte. Der wegen in .die ,deutsche Sprache übel1Setzt werden. 
Abs. 4 g;ibt in Abweichung von der Grundsatz- Dadurch soll einerseits ,die ordnungsgemäße Füh
bestimmung des Abs. 2 hiezu die gesetzliche' rung der PersonenstaDldl):hücher gewährleistet 
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werden, andererseits aJber den Volksgruppen
angehörigen auf Verlangen eine Urkunde in 
1hrer Sprache zukommen. 

Zu § 21: 

Auch die Zweisprachigkeit von Schulnachrich
ten und Schulzeugnissen ist eine Frage der Amts
sprache. Die Regelung erfolgt in der Weise, 
daß in allen Schulen, in denen das Slowenische 
auch Unterrichtssprache ist, q.iese Urkunden ün 
deutscher/slowenischer Sprache auszustellen sind. 

Zu § 22: 

Die Bestimmung entspricht dem § 9 des 
Kärntner Gerichtssprachengesetzes. 

Zu § 23: 

Der Abs. 1 bestimmt, daß die Kosten für 
Übersetzungen der öffentJ1ichen Hand zur Last 
fallen. Durch die Verwendung der Sprache einer 
Volk&gl'uppe soll nämlich den betreff·enden Per
sonen keine besondere finanzielle Belastung ent
stehen. 

Hinsichtlich der auf die Strafprozeßor,dnung 
sich beziehen'den Regelung ist zu bemerken: 
Einerseits sieht Ider § 381 Albs. 1 Z. 1 und Abs. 3 
StPO 1975 einen Pauschialkostenbeitrag vor, der 
zwar nicht nach der Verhandlungsdauer zu be
rechnen, bei dessen Bemessung ,aber ,der Ver
waltungsaufwand zu berücksichtigen ist. Diesem 
Umstand wurde im Abs. 2 Rechnung getragen. 
Außerdem sind bei der Bemessung dieses Pau
schalkostenbeitrages grundsätzLich die Kosten der 
Beiziehung eines Dolmetschers zu berück&ichtigen, 
ausgenommen ,den F'all, daß der AngekLagte der 
Gerichtssprache nicht hinreichend kund~g ist 
(§ 381 Albs. 6 StPO). Die Kosten eines nach den 
'Bestimmun&en ,des vorliegenden Gesetzentwurfes 
beigezogel1!en Dolmet&chers sollen aber in jedem 
Fall unberücksichtigt bleiJben. 

Der Abs. 2 mußte ,als Ver~assungSibestimmung 
vorgesehen werden, weil er auch 1al1idesgesetzlich 
festgelegte Gebühren umfassen 5011. 

Der Abs. 3 sieht schließlich die Stempe1Ereiheit 
vor. 

Zu Abs. 4 ist zu bemerken, daß das Verlangen1 
den Parteien eines zweisprachig geführten Ver
f.ahrens 'auch den Mehnufw.and 'an Vertretungs
kosten abzunehmen, Ider dadurch entsteht, seine 
Berechl1:iguIlig hat. Als einfachste und wohl allen 
Beteiligten tr.agbare Maßnahme kommt in Be
tracht, daß dalS Gericht dem Rechtsanwalt das 
auf den zeitlichen Mehraufwand entfallende 
Honorar za.hlt und die Partei ,damit von vorn
herein nicht belastJet Wlind. Ein Mehraufwan'd 
kann&i.ch nur !bei Verhandlungen (Tla.gsatzungen) 
ergeben, nicht bei Schr~ftsätzen und ,auch kaum 
bei Nebenleistungen. Um ein aufwendiges Ver-

fathren zur Feststellung dieses Mehraufw,anides zu 
vermeiden, wird vorgeschlagen, diesen mit einem 
DrÜttel der tatsächlich aufgeLaufenen Dauer zu 
paruJsch,alier~,n. 

Es mußte einerscits zum Ausdrvck gebracht 
weflden, ,daß das Honorar ,für ,diesen Zeitauf
W1~nd ,der Bund trägt, daß ,damit also nicht die 
Partei belastet ist, aber ,also weder sie ihrem 
V'ertreter Idiesen ZeitaufW1al1!d zu vergüten hat 
noch Idie Veligütung dieses Zeitaufwandes bei 
der Bemessung eines 'allfälligen Kostenersatz
anspruches zu ;berücksichtigen ist. Andererseits 
darf ,durch ,die Regelung aber die freie Honomr
vereinbarung zwischen Bartei lund Vertreter nicht 
beeinträchlligt wer,den. Über die Bemessung des 
Honorars für die ersten beiden Drittel der 
Verhand1ungsdauer kann al,so nichts Ilusgesagt 
werden; es war jedoch klarzustellen, daß das der 
Bemessung ,der Zahlung des Bund'es zugrunde 
zu legend~ Drittel '<las letzte ist, woraus sich 
aber auch erg~bt, daß der Bund über'hauptnicht~ 
zu zahlen hat, wenri: trotz der Zw,eisprachigkeit 
die Verhandlungsdauer die erste Zeiteinheit nicht 
überschreitet. 

Für die Verte~digung in Strafverfahren über 
öffentliche Ankl3lgen g~bt es keine gesetzlich fest
gelegten Hono;arsätze. Der letzte Satz ,der vor-' 
geschl'agenen Bestrffilffiung übernimmt ,daher 
gewissermaßen als Berechnungsgrunrdlage die 
gesetzIiche Kostenersatzregdun,g bei Priva1lankla
gen, wobei die §§ 393 Abs. 3 ul1!d 395 StPO 
1975 heranzuziehen ,sein werden. 

Zu § 24: 

Diese Bestimmung sieht eine Ibesorudel'e Zulage 
für zweisprachige Beamte im Zusammenhang 
mit der Verwendung ,der Sprache einer Volks
gruppe als' Amtssprache vor. Die nähere Rege
lung wind ,aus systematischen Grüniden den besol
dungsrechtlichen Vor,schriften vOl1pehalten. 

Zu § 25: 

Hier sind die üblichen Bestimmungen über 
das Inkr.afttlieten, die Au~hebung 'von R~chts
vorschriften und die Vollzugsklausel enthalten. 

Einer gesoruderten Prüfung wird die Frage vor
behalten bleiben, ob ul1id in welcher Form im 
Rah!llen des Bundesministerierugesetzes 1973 im 
Bundeskanzleramt eine besonrder,e Organisations
einheit für BelaIlige ,der Volksgruppen:angehö
I'Lgen ,geschaffen wetden soll. 

Hinsichtlich Ides Kosten- und Personalaufwan
des, ,die durch, Gesetzwerdung dieses Entwurfes 
,dem Bund und ,anderen Rechtsträgern entstehen 
wenden, lassen ,sich keine Angaben machen, nicht 
zuletzt deswegen, weil dies davon abhängen 
Wlird, in welchem Ausmaß von den V,erord
nungsermä~t~ungen des §, 2 Gebrauch gemacht 
werden wird. 
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